
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2020

Daten für den Monat  
April 2020

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 14.4.2020

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 17.4.2020

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2020 = 28.4.2020

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/19 6/19 9/19 1/20
+ 1,7 % + 1,5 % + 0,9 % + 1,6 %

Für Arbeitgeber

Gehaltsextras: Günstige Rechtsprechung zur  
Zusätzlichkeit soll ausgehebelt werden

| Steuerfreie oder pauschalversteuerte Gehaltsextras müssen in vielen Fällen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. In drei Urtei-
len hatte der Bundesfinanzhof dieses Kriterium zugunsten von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer im vergangenen Jahr neu definiert. Nun soll dieser Rechtspre-
chung durch ein Nichtanwendungsgesetz der Boden entzogen werden. |

Hintergrund

Vielfach ist eine Steuerbegünstigung 
oder eine Pauschalversteuerung durch 
den Arbeitgeber nur zulässig, wenn die 
Gehaltsextras zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den. Dies gilt z. B. für 

 • den steuerfreien Zuschuss zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung 
bis zu 600 EUR je Arbeitnehmer im 
Kalenderjahr oder

 • die pauschal zu versteuernden Zu-
schüsse zu Fahrtkosten für Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte.

Nach der neuen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs liegt zusätzlicher 
Arbeitslohn vor, wenn dieser verwen-

dungs- bzw. zweckgebunden neben 
dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet wird. Es kommt nicht darauf 
an, ob der Arbeitnehmer auf den zu-
sätzlichen Arbeitslohn einen arbeits-
rechtlichen Anspruch hat.

Ein arbeitsvertraglich vereinbarter 
Lohnformenwechsel ist nicht schädlich 
für die Begünstigung. Setzen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer den „ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn“ für künftige 
Lohnzahlungszeiträume arbeitsrecht-
lich wirksam herab, dann kann der Ar-
beitgeber diese Minderung durch ver-
wendungsgebundene Zusatzleistungen 
steuerbegünstigt ausgleichen. 

Geplante Gesetzesänderung

Die Bundesregierung will diese erfreu-
liche Rechtsprechung aus 2019 nun 

durch eine Änderung des § 8 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) aushe-
beln. Vorgesehen ist ein neuer Absatz 4 
mit folgendem Wortlaut: 

„Im Sinne dieses Gesetzes werden Leis-
tungen des Arbeitgebers (Sachbezüge 
oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung 
nur dann zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn
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Für alle Steuerpflichtigen

Erstausbildungskosten: Bundesverfassungsgericht 
bestätigt die steuerungünstige Behandlung

|  Nach der gesetzlichen Regelung sind Aufwendungen für eine erstmalige Berufs-
ausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, 
keine Werbungskosten, wenn diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium 
nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. Diese Regelung hat das 
Bundesverfassungsgericht nun als verfassungskonform bestätigt.  |

Der Gesetzgeber durfte solche Aufwen-
dungen als privat (mit-)veranlasst quali-
fizieren und den Sonderausgaben zu-
ordnen. Dafür, so das Bundesverfas-
sungsgericht, gibt es sachlich einleuch-
tende Gründe. Beispielsweise gehört die 
erste Berufsausbildung typischerweise 
zu den Grundvoraussetzungen einer Le-
bensführung und stellt Vorsorge für die 
persönliche Existenz dar.

Die unschönen Auswirkungen dieser 
Entscheidung liegen auf der Hand: Da 
während eines Studiums keine bzw. 
nur geringe Einnahmen erzielt werden, 
hätten Werbungskosten regelmäßig zu 

einem vortragsfähigen Verlust geführt, 
der dann in den Jahren der Berufsaus-
übung steuermindernd gewirkt hätte. 
Demgegenüber bleiben Sonderausga-
ben bei fehlenden Einkünften in demsel-
ben Jahr wirkungslos, da hier keine jah­
resübergreifende Verrechnung möglich 
ist. Darüber hinaus ist der Sonderaus-
gabenabzug nur bis zu 6.000 EUR im 
Kalenderjahr möglich. Auch diese Be-
grenzung hat das Bundesverfassungs-
gericht als zulässig eingestuft.

Quelle  |  BVerfG, Beschluss vom 19.11.2019, 
Az. 2 BvL 22/14 - 27/14, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 213698; BVerfG, PM Nr. 2/2020 vom 
10.1.2020

1. der Wert der Leistung nicht auf den 
Anspruch auf Arbeitslohn ange-
rechnet,

2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht 
zugunsten der Leistung herabge-
setzt oder

3. die verwendungs- oder zweckgebun-
dene Leistung nicht anstelle einer 
Erhöhung des Arbeitslohns gewährt

wird.“

Beachten Sie  |  Die gesetzliche Neure-
gelung soll am Tag nach der Verkün­
dung des Gesetzes im Bundesgesetz-
blatt in Kraft treten.

Nach der Gesetzesbegründung „sollen 
im gesamten Lohn- und Einkommen-
steuerrecht nur echte Zusatzleistungen 
des Arbeitgebers steuerbegünstigt sein, 
nicht aber Leistungen, für die im Gegen-
zug der Bruttoarbeitslohn des Arbeit-
nehmers abgesenkt wird.“ 

Relevanz für die Praxis

Der Referentenentwurf zeigt, dass die 
Freude über eine steuerzahlerfreundli­
che Rechtsprechung des Bundesfinanz­
hofs oft nicht lange währt. Denn nach 
der geplanten Neuregelung ist folgen-
der Sachverhalt nicht steuerbegünstigt:

◼◼ Beispiel

AN hat einen arbeitsvertraglichen Ge-
haltsanspruch in Höhe von 3.000 EUR 
im Monat. Mit Wirkung ab 1.7.2021 wird 
das Gehalt auf 2.800 EUR reduziert und 
AN erhält zum Ausgleich einen Kinder-
gartenzuschuss von 200 EUR.

Ein Kindergartenzuschuss ist nur steu-
erfrei, wenn er zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt 
wird. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs wäre dieses Kriteri-
um hier erfüllt; nach der gesetzlichen 
Neuregelung aber nicht. 

Erstaunlich ist die Art und Weise der 
Umsetzung: Denn die Neuregelung soll 
über das sogenannte Grundrentenge­
setz eingeführt werden, das hierfür alles 
andere als prädestiniert erscheint.

Auch wenn die Intention des Gesetzge-
bers klar ist, handelt es sich „nur“ um 
einen Referentenentwurf. Die weitere 
Entwicklung bleibt also abzuwarten.

Quelle  |  Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung der Grundrente für langjährig in der ge-
setzlichen Rentenversicherung Versicherte mit 
unterdurchschnittlichem Einkommen und für 
weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alters-
einkommen (Grundrentengesetz), Referenten-
entwurf der Bundesregierung mit Stand vom 
16.1.2020; BFH-Urteile vom 1.8.2019, Az. VI R 
32/18, Az. VI R 21/17, Az. VI R 40/17

Für alle Steuerpflichtigen

Doppelte Haushalts­
führung: Beteiligung an 
den laufenden Kosten 
am Haupthausstand?

|  Das Finanzgericht Niedersachsen hat 
kürzlich zu den gesetzlichen Anforderun-
gen der „finanziellen Beteiligung an den 
Kosten der Lebensführung“ bei einer 
doppelten Haushaltsführung Stellung 
genommen.  |

Hintergrund

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
nur vor, wenn der Arbeitnehmer außer-
halb des Ortes seiner ersten Tätigkeits-
stätte einen eigenen Hausstand unter-
hält und auch am Ort der ersten Tätig-
keitsstätte wohnt. Mit Wirkung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2014 setzt ein 
eigener Hausstand 

•• das Innehaben einer Wohnung (aus 
eigenem Recht als Eigentümer oder 
Mieter bzw. aus gemeinsamen oder 
abgeleitetem Recht als Ehegatte, 
Lebenspartner oder Lebensgefährte 
sowie Mitbewohner) sowie 

•• eine finanzielle Beteiligung an den 
Kosten der Lebensführung voraus.

Die Entscheidung in Kürze

Entgegen der Auffassung der Finanz-
verwaltung ist eine Beteiligung an den 
laufenden Miet-, Neben- und Lebens-
führungskosten nicht erforderlich. Auch 
rückwirkende Zahlungen, einmalige 
oder außergewöhnliche finanzielle Bei-
träge sind nach Auffassung des Finanz-
gerichts ausreichend, soweit sie insge-
samt die Geringfügigkeitsgrenze von 
10  % der haushaltsbezogenen Lebens-
führungskosten des Haupthausstands 
übersteigen.

PRAXISTIPP  |  Man darf gespannt 
sein, wie der Bundesfinanzhof die Tat-
bestandsmerkmale in der Revision 
auslegen wird. Bis dahin ist es ratsam, 
sich monatlich mit einem nicht unwe-
sentlichen Betrag (oberhalb von 10 %) 
an den Gesamtkosten des Haupthaus-
stands zu beteiligen. 

Quelle  |  FG Niedersachsen, Urteil vom 
18.9.2019, Az. 9 K 209/18, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 213702; Rev. BFH Az. VI R 39/19; 
BMF-Schreiben vom 24.10.2014, Az. IV C 5 - S 
2353/14/10002
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Für Unternehmer

Vorsteuerabzug: Frist für Zuordnungsentscheidung 
steht auf dem Prüfstand

|  Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unternehmerisch genutzten Gegenständen (z. B. 
Fotovoltaikanlagen) erfordert eine zeitnahe Zuordnung zum Unternehmensvermö­
gen. Wurde die Zuordnung bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht dokumentiert, 
ist sie spätestens bis zur gesetzlichen Abgabefrist für Steuererklärungen (31.7. des 
Folgejahres) gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Fristverlängerungen für die Ab-
gabe der Steuererklärungen verlängern die Dokumentationsfrist nicht. An dieser 
Ausschlussfrist hat der Bundesfinanzhof nun aber Zweifel geäußert.  |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger, der einen Ge-
rüstbaubetrieb unterhält, errichtete 
ein Einfamilienhaus mit einer Gesamt-
nutzfläche von ca. 150 qm, wovon auf 
ein Zimmer („Arbeiten“) ca. 17 qm ent-
fielen (Fertigstellung 2015). Erst in der 
am 28.9.2016 beim Finanzamt einge-
gangenen Umsatzsteuer-Jahreserklä-
rung für 2015 (nicht aber in den zuvor 
eingereichten Umsatzsteuer-Voran-
meldungen) machte der Steuerpflich-
tige für die Errichtung des Arbeitszim-
mers anteilig Vorsteuern geltend. Das 
Finanzamt versagte den Vorsteuerab-
zug wegen der nicht rechtzeitig erfolg-
ten Zuordnung des Zimmers zum Un-
ternehmensvermögen.

Nach den vom Bundesfinanzhof entwi-
ckelten Kriterien zur Zuordnungsent­
scheidung wäre die Sichtweise der Fi-
nanzverwaltung zutreffend.

Der Bundesfinanzhof hat aber nun 
Zweifel geäußert, ob diese Sichtweise 
mit dem Unionsrecht in Einklang steht 
und hat dem Europäischen Gerichtshof 
im Kern zwei Fragen zur Vorabent
scheidung vorgelegt:

•• Darf ein Mitgliedstaat eine Aus­
schlussfrist für die Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen vorsehen?

•• Welche Rechtsfolgen hat eine nicht 
(rechtzeitig) getroffene Zuord-
nungsentscheidung?

Hoffnung, dass der Europäische Ge-
richtshof die restriktive deutsche Sicht-
weise ablehnt, macht ein Urteil aus 
2018, in dem es um einen Fall aus Polen 
ging. Insbesondere folgende Passage 
ist von Bedeutung: 

„Auch wenn eine eindeutige und aus-
drückliche Bekundung der Absicht, den 
Gegenstand bei seinem Erwerb einer 
wirtschaftlichen Verwendung zuzuord-
nen, ausreichend sein kann, um den 
Schluss zu ziehen, dass der Gegenstand 
von dem als solchem handelnden Steu-
erpflichtigen erworben wurde, schließt 
doch das Fehlen einer solchen Erklä­
rung nicht aus, dass diese Absicht im-
plizit zum Ausdruck kommen kann.“

Beachten Sie  |  In einem weiteren Ver-
fahren, das den Erwerb einer Fotovoltaik­
anlage durch einen Privatmann betrifft, 
hat der Bundesfinanzhof ebenfalls den 
Europäischen Gerichtshof angerufen.

Quelle  |  BFH, Beschluss vom 18.9.2019, Az. XI 
R 3/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 213869; 
BFH, Beschluss vom 18.9.2019, Az. XI R 7/19, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 213872; BFH, PM Nr. 
5 vom 30.1.2020; EuGH-Urteil vom 25.7.2018, Rs. 
C-140/17, „Gmina Ryjewo“

Für alle Steuerpflichtigen

Brexit: Vorerst keine unmittelbaren Auswirkungen

|  Seit 1.2.2020 ist der Brexit Realität: Das Vereinigte Königreich ist nicht mehr Mit-
glied der Europäischen Union. Für Bürger und Unternehmen ändert sich aber erst-
mal nichts, da zunächst bis Ende 2020 eine Übergangsphase läuft, in der das EU-
Recht im und für das Vereinigte Königreich grundsätzlich weiterhin gilt, jedoch ohne 
britisches Mitbestimmungsrecht in den EU-Institutionen. Das Vereinigte Königreich 
bleibt in dieser Zeit auch Teil des EU-Binnenmarktes und der EU-Zollunion.  |

Das Bundesfinanzministerium hat auf 
einer Themenseite (unter www.iww.de/
s3297) finanzpolitische Informationen 

zu den Themen Finanzmarkt, Zoll, 
Haushalt und Steuern aufgeführt.

Für Arbeitgeber

Zahlungen zur Abgeltung 
des Urlaubs bei Tod  
des Arbeitnehmers 
sind beitragspflichtig

|  Zahlungen zur Abgeltung von Ur-
laubsansprüchen aus Anlass des Todes 
des Arbeitnehmers lösen eine Beitrags­
pflicht in der Sozialversicherung aus. 
Das haben die Spitzenorganisationen in 
der Sozialversicherung am 20.11.2019 
beschlossen.  |

Hintergrund

Nach der bisherigen Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts hatten die 
Erben eines verstorbenen Arbeitneh-
mers keinen Anspruch auf Urlaubsab-
geltung, wenn das Arbeitsverhältnis 
durch den Tod des Arbeitnehmers en-
dete. 

Mit Entscheidung aus 2019 hat sich das 
Bundesarbeitsgericht nun aber von sei-
ner bisherigen Rechtsprechung verab-
schiedet und sich der anderslautenden 
Rechtsauffassung des Europäischen 
Gerichtshofs angeschlossen.

Sozialversicherung

Vor diesem Hintergrund halten die Spit-
zenorganisationen der Sozialversiche-
rung an ihrer bisherigen Sichtweise nicht 
weiter fest. Urlaubsabgeltungen nach 
Beendigung der Beschäftigung durch 
Tod des Arbeitnehmers erfüllen einen 
während der Beschäftigung erworbenen 
Zahlungsanspruch des Arbeitnehmers 
und sind somit als Arbeitsentgelt zu 
werten. 

Diese Urlaubsabgeltungen stellen ein­
malig gezahltes Arbeitsentgelt dar, das 
nach den dafür vorgesehenen Regelun-
gen der Beitragspflicht unterliegt, so-
fern die Abgeltung im Einzelfall tat-
sächlich gezahlt wird.

Beachten Sie  |  Die neue Rechtsauffas-
sung ist für Urlaubsabgeltungen, die 
nach dem 22.1.2019 (Datum des Urteils 
des Bundesarbeitsgerichts) gezahlt 
werden, anzuwenden.

Quelle  |  Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung, Besprechungsergebnis vom 
20.11.2019 (TOP 1), unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 213667; BAG-Urteil vom 22.1.2019, Az. 9 AZR 
45/16
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Kapitalanleger

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz:  
Voraussichtliche Staatenaustauschliste 2020

|  Nach den Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden In­
formationen über Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem Bundeszentralamt 
für Steuern und der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates automatisch 
ausgetauscht. Das Bundesfinanzministerium hat nun die Staaten bekanntgegeben, 
mit denen voraussichtlich der automatische Datenaustausch zum 30.9.2020 erfolgt.  |

Weiterführende Informationen zum In-
formationsaustausch über Finanzkon-
ten erhalten Sie u. a. auf der Webseite 
des Bundesfinanzministeriums (unter 
www.iww.de/s308) sowie auf der Web-

seite des Bundeszentralamts für Steu-
ern (unter www.iww.de/s2991).

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 28.1.2020, Az. IV 
B 6 - S 1315/19/10030 :015, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 213949

Für alle Steuerpflichtigen

Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen  
Unterhalts als Werbungskosten abzugsfähig

|  Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unterhalts sind als Werbungskosten 
abzugsfähig, wenn der Unterhaltsempfänger die Unterhaltsleistungen als sonstige 
Einkünfte versteuert (begrenztes Realsplittung). Dies hat das Finanzgericht Müns-
ter entschieden. Da bereits die Revision anhängig ist, muss nun der Bundesfinanz-
hof entscheiden.  |

Hintergrund: Beim begrenzten Real-
splitting kann der Unterhaltsverpflich­
tete die Unterhaltszahlungen bis zu 
13.805 EUR im Jahr (zuzüglich der auf-
gewandten Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung (Basisversorgung)) 
als Sonderausgaben abziehen. Dies be-
darf jedoch der Zustimmung des Unter­
haltsberechtigten, der die Unterhalts-
zahlungen seinerseits als sonstige Ein-
künfte versteuern muss.

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall wurde die Ehe in 2014 ge-
schieden und der frühere Ehemann 
(EM) zu Unterhaltszahlungen ver-
pflichtet. Der EM begehrte, keinen Un-
terhalt zu zahlen. Die frühere Ehefrau 
(EF) beanspruchte höhere monatliche 
Zahlungen. In 2015 kam ein gerichtli-
cher Vergleich über die Unterhaltshöhe 
zustande.

In ihrer Einkommensteuererklärung 
2015 erklärte die EF sonstige Einkünfte 
in Höhe der erhaltenen Unterhaltszah-
lungen und machte die Prozessfüh-
rungskosten (Gerichts- und Rechtsan-
waltskosten), die auf die Verfahren be-
treffend den nachehelichen Unterhalt 
entfielen, steuermindernd geltend. Das 
Finanzamt lehnte dies aber ab – aller-
dings zu Unrecht, wie das Finanzge-
richt Münster befand.

Nach Ansicht des Finanzgerichts sind 
die Prozessführungskosten als Wer­
bungskosten zu berücksichtigen, weil 
die EF den Unterhalt ihres geschiede-
nen EM versteuert. EF hat die Prozess-
führungskosten aufgewendet, um zu-
künftig (höhere) Einkünfte in Form von 
Unterhaltsleistungen zu erhalten. Auch 
soweit es sich bei der Einkunftsart um 
sonstige Einkünfte handelt, können die 
hiermit zusammenhängenden Kosten 
der Rechtsverfolgung Werbungskosten 
darstellen.

Beachten Sie  |  Seit 2013 sind Prozess-
kosten als außergewöhnliche Belas­
tungen grundsätzlich nicht mehr ab-
ziehbar. Nur dann, wenn es sich um 
Aufwendungen handelt, ohne die der 
Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und 
seine lebensnotwendigen Bedürfnisse 
in dem üblichen Rahmen nicht mehr 
befriedigen zu können, liegt eine Aus-
nahme vor. Über diese Frage musste 
das Finanzgericht aber nicht entschei-
den, weil es die Aufwendungen als Wer­
bungskosten eingestuft hat.

Quelle  |   FG Münster, Urteil vom 3.12.2019, Az. 
1 K 494/18 E, Rev. BFH, Az. VI R 1/20, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 213699; FG Münster, 
PM vom 2.1.2020

Für Arbeitnehmer

Sky-Bundesliga-Abo  
als Werbungskosten

|  Kosten für ein Sky-Bundesliga-Abo 
können nach einer Entscheidung des 
Finanzgerichts Düsseldorf bei entspre­
chender beruflicher Veranlassung als 
Werbungskosten abzugsfähig sein. Im 
Streitfall ging es um einen bei einem 
Lizenzfußballverein angestellten Tor-
warttrainer.  |

Im ersten Rechtsgang hatte das Finanz-
gericht den Werbungskostenabzug 
noch mit dem Argument abgelehnt, 
Zielgruppe des Pakets „Fußball Bun-
desliga“ sei kein Fachpublikum, son-
dern die Allgemeinheit. Die entspre-
chenden Kosten für ein Sky-Bundesliga-
Abo seien daher – wie bei dem Bezug 
einer Tageszeitung – immer privat ver­
anlasst, auch wenn ein Steuerpflichtiger 
ein berufliches Interesse daran habe. 

Im Revisionsverfahren folgte der Bun-
desfinanzhof dieser Argumentation 
nicht. Aufwendungen für ein Sky-Bun-
desliga-Abo können danach Werbungs-
kosten sein, wenn das Abo tatsächlich 
nahezu ausschließlich beruflich genutzt 
wird. Im zweiten Rechtsgang konnte das 
Finanzgericht Düsseldorf nun eine ent-
sprechende, fast ausschließliche beruf-
liche Veranlassung feststellen. 

PRAXISTIPP  |  Auch wenn der Abzug 
der Sky-Abo-Kosten die Ausnahme 
bleiben wird, kommt eine steuerliche 
Berücksichtigung doch zumindest bei 
Arbeitnehmern im Profisport (insbe-
sondere Fußballtrainer, Manager, 
sportliche Leiter u. Ä.) in Betracht. In 
diesen Fällen wird es in jedem Einzel-
fall auf die Darlegung des beruflichen 
Nutzens ankommen. 

Quelle  |  FG Düsseldorf, Urteil vom 5.11.2019, 
Az. 15 K 1338/19 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
213355; BFH-Urteil vom 16.1.2019, Az. VI R 24/16




